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kulationszeitraum 2022 - 2025.

Inhalt Darstellung der Kosten und Erlöse für die kostenrechnenden 
Einrichtungen Dulten und Christkindlmarkt. 

Neukalkulation der Standgelder und Benutzungsgebühren ent-
sprechend den Vorgaben des Revisionsamtes. 

Gesamtkosten/ 
Gesamterlöse . - .

Entscheidungsvorschlag Vom Vortrag wird Kenntnis genommen. Für 2022 soll keine 
Neuberechnung der Dult- und Christkindlmarktgebühren erfol-
gen, da auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie 
noch keine Planungssicherheit besteht.
       
Der Übernahme eines strukturellen Defizits (nicht zahlungs-
wirksam im Haushalt des RAW) für 2022 in (derzeit erwartet in 
Höhe von 81.000 €) für die Dulten und in Höhe der vollen Um-
lagekosten für die Christkindlmärkte 2021 und 2022 (derzeit er-
wartbar 467.000 € in 2021 sowie 440.000 € in 2022) durch die 
LHM als Beitrag zu den traditionellen Brauchtumsveranstaltun-
gen wird zugestimmt.
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Die Anträge Nr. 20-26 / A 02115 vom 12.11.2021 und 20-26 / A 
02123 vom 15.11.2021 von Herrn StR Manuel Pretzl und Herrn
StR Thomas Schmid sind hiermit geschäftsordnungsgemäß er-
ledigt.

Gesucht werden kann im 
RIS auch nach

Auer Dulten
Christkindlmarkt
Dult- und Christkindlmarkt-Gebührensatzung

Ortsangabe Mariahilfplatz, Marienplatz
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4 Anlagen

I. Vortrag des Referenten

1. Ausgangslage
Die Dult- und Christkindlmarktgebührensatzung wurde zuletzt mit Beschluss vom 
13.03.2018 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 10815) geändert. Der letzte Kalkulationszeit-
raum umfasst die Jahre 2017 – 2020. Wegen der Corona-Pandemie mussten Veranstal-
tungen in den Jahren 2020 und 2021 ausfallen bzw. konnten nur eingeschränkt mit weni-
ger Beschickern und zusätzlichen Schutz- und Hygienekonzepten durchgeführt werden. 

Der durch das kommunale Abgaberecht vorgegebene Kalkulationszeitraum beträgt vier 
Jahre. Eigentlich hätte bereits für das Jahr 2021 eine Neuberechnung der Gebühren erfol-
gen müssen. Da Corona-bedingt aber keine Planungssicherheit gegeben war, war eine 
realistische Kalkulation nicht möglich. Zudem führten Corona-Auflagen zu Mehrkosten 
und geringeren Einnahmen. Eine Ausnahme vom vierjährigen Betrachtungszeitraum des 
kommunalen Abgabenrechts war aus diesem Grund möglich und aus Sicht des RAW an-
gezeigt, um die Beschicker nicht mit unnötig hohen Gebühren für die Folgejahre zu belas-
ten.
Es ist derzeit noch nicht absehbar, unter welchen Bedingungen die Veranstaltungen im 
Jahr 2022 stattfinden können. Eine Gebührenkalkulation für diesen Zeitraum ist wegen 
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fehlender Planungssicherheit nicht zielführend. Sollte zum jetzigen Zeitpunkt eine Neube-
rechnung für einen Zeitraum 2022 bis 2025 erfolgen, würde diese, wie auf den folgenden 
Seiten dargestellt, vorzunehmen sein:

Für den zurückliegenden Kalkulationszeitraum sowie für die Jahre 2021 und den Kalkula-
tionszeitraum 2022 - 2025 erfolgt nachstehend eine Darstellung der Kosten und Erlöse.

Mit Schreiben vom 17.11.2021 (Anlage 1) hat sich der BLV für einen Wegfall des Mindest-
standgelds für Absagen nach den in der Satzung festgelegten Stornierungsfristen ausge-
sprochen. Mit Antrag Nr. 20-26 / A 02115 (Anlage 2) vom 12.11.2021 hat die Stadtratsfrak-
tion der CSU beantragt, dieser Bitte nachzukommen. Mit Antrag 20-26 / A 02123 (Anlage 
3) vom 15.11.2021 hat die Stadtratsfraktion der CSU ebenfalls beantragt, das Mindest-
standgeld entfallen zu lassen sowie Benutzungsgebühren und Umsatzpacht weitgehend 
zu reduzieren.

Die Anträge haben sich durch die zwischenzeitlich erfolgte Absage der Märkte erledigt. 
Durch den Ausfall des Christkindlmarktes werden keine der genannten Kosten erhoben. 
Da es sich beim Christkindlmarkt um einen sogenannten Vollkostenrechner handelt, 
müssten die für dieses Jahr anfallenden Kosten (vgl. unten unter 3.) jedoch über die Um-
satzpacht der Folgejahre refinanziert werden. Das Ziel der Anträge, eine zusätzliche fi-
nanzielle Belastung der Beschicker zu verhindern, ist insoweit noch aktuell. Die Beschi-
cker müssten die Verluste bei der Organisation des Christkindlmarkts 2021 in den Folge-
jahren über die Umsatzpacht zahlen.

2. Kosten- und Erlössituation Auer Dulten

2.1 Kosten und Erlöse im Kalkulationszeitraum 2017 – 2020
Im letzten Kalkulationszeitraum ergeben sich folgende Kosten und Erlöse:

Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie kam es im Kalkulationszeitraum zu einer 
Unterdeckung in Höhe von rund 450.000 €. 

2017 2018 2019 2020

Sachkosten 187.543,06 197.125,63 189.319,71 110.320,48
Umlagen 528.827,66 409.763,93 447.460,19 439.287,92
Gesamt Ausgaben 716.370,72 606.889,56 636.779,90 549.608,40

Erlöse 693.675,89 658.996,45 646.895,31 58.810,28

Überd./Unterdeck -22.694,83 52.106,89 10.115,41 -490.798,12
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Aufgrund coronabedingter Zusatzaufwände für Hygiene und Sicherheit sind trotz nur einer
abgehaltenen Auer Dult Sachkosten in Höhe von etwa 110.000 € angefallen. In den Sach-
kosten sind auch allgemein gestiegene Sachkosten, insbesondere Zusatzkosten für er-
höhten Bewachungsbedarf (auch ohne coronabedingten Mehrbedarf) enthalten.

Mit Beschluss des Verwaltungs- und Personalausschusses als Feriensenat des Stadtrats 
am 19.08.2020 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 00385) wurde entschieden, dass das 2020 
coronabedingt beim Produkt  44281200 Veranstaltungen entstandene strukturelle Defizit 
von ca.490.000 € seitens der LHM getragen wird. Eine Umlegung dieses Defizits auf die 
Standgebühren der Folgejahre für die Dulten erfolgt nicht.
Damit ist für die Neuberechnung von einer „schwarzen Null“„ auszugehen.

2.2. Kosten und Erlöse 2021
2021 konnten wegen Corona nur die Jakobi- und die Kirchweihdult stattfinden. Wegen der
zusätzlichen Aufwendungen für die erforderlichen Schutz- und Hygienemaßnahmen sind 
zusätzliche Sachkosten entstanden.

Alle nicht direkt den Innenaufträgen zuordenbaren Kosten sind in Umlagen enthalten: 
Steuerungsumlage, Umlage der Gebäudekosten (Zins, Straßenunterhalt, Kanal) und Um-
lage Veranstaltungsbereich (Personalkosten, Leitungsumlage, Kosten für IT@M, Kalkula-
torische Kosten Bauhof Ganghoferstraße).

Wegen der AHA-Regeln mussten breitere Wege und größere Abstände zwischen den 
Verkaufsständen eingehalten werden. Es konnten daher nur etwa die Hälfte der Beschi-
cker zugelassen und dadurch entsprechend weniger Standgebühren vereinnahmt wer-
den.

Das vorläufige Ergebnis für 2021 stellt sich wie folgt dar:

Plan 2021
(Stand Schlussabgleich)

Ansatz für 3 Dulten Jakobidult und Kirchweihdult

Sachkosten geplant
(zahlungswirksam)

149.000 € 95.000 € 

Zusatzkosten (zum Teil auf-
grund Corona-Vorschriften, 
zum Teil allgemein gestiege-
ne Sachkosten, insb. wg. er-
höhtem Bewachungsbedarf 
(zahlungswirksam))

110.000 € 
(zahlungswirksam)

Umlagen 
(nicht zahlungswirksam)

453.000 € 302.000 €

Erlöse 650.000 € 255.000 €
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(zahlungswirksam)

Über-/Unterdeckung +48.000 € -252.000 €

Um das Defizit zu reduzieren wird für einige Corona-bedingten Mehrausgaben eine Kos-
tenerstattung bei der Regierung von Obb. beantragt. Eine Entscheidung liegt derzeit noch
nicht vor.

Mit Beschluss des Ausschusses für Arbeit und Wirtschaft vom 16.03.2021 wurde ent-
schieden, dass das coronabedingt beim Produkt 44281200 Veranstaltungen entstandene 
strukturelle Defizit von der LHM nicht ausgeglichen wird und die einzubringende Konsoli-
dierungssumme des Referates für Arbeit und Wirtschaft nicht berührt. Eine Umlegung die-
ses Defizits auf die Standgebühren der Folgejahre für die Dulten erfolgt nicht. Damit ist für
die Neuberechnung von einer „schwarzen Null“„ auszugehen.

2.3 Kosten und Erlöse im Kalkulationszeitraum 2022 – 2025 

2.3.1 Kosten

Für die Durchführung von drei Auer Dulten im Jahr 2022 muss derzeit mit geplanten Kos-
ten von insgesamt ca. 731.000 €  und 771.000 € ab 2023 gerechnet werden. Diese bein-
halten Sachkosten (einschl. ILV) (191.000 € lt. Auswertung SAP) + 70.000 € Zusatzkosten
ab 2022 = 261.000 € und 110.000 € Zusatzkosten ab 2023 = 301.000 €
Die Primärkosten betragen lt. Auswertung aus SAP ca. 174.000 €. Darin enthalten sind 
die zahlungswirksamen Kosten für die Instandhaltung des Marktgeländes Mariahilfplatz, 
für Sicherheitsmaßnahmen, für die Müllentsorgung und Reinigung des Marktgeländes, für
Aushilfskräfte beim Auf- und Abbau, für Werbung sowie für sonstige betriebliche Aufwen-
dungen (z.B. Fuhrleistungen, Sanitätsdienst, Wasserversorgung).

Die Pandemie hat zusätzliche Schutz und Hygienemaßnahmen erforderlich gemacht, die 
auch 2022 Mehrkosten verursachen werden. Grund sind die stark gestiegenen Kosten für
Bewachungspersonal und die Kontrolle der Schutz und Hygienemaßnahmen (z.B. 3 G-
Regel).

Es werden Zusatzkosten für Bewachung in Höhe von ca. 60.000 € pro Jahr erwartet.

Das RAW hat die Werbung und das Rahmenprogramm für die Dulten zeitgemäß gestal-
tet. Vor allem die Internetseiten (Informationen über Beschicker und Online-Shops) sowie 
Social Media Kanäle sollen verstärkt eingebunden. Dabei sollen zur Reduzierung des Auf-
wands vor allem Synergieeffekte mit der touristischen Werbung genutzt werden. Es soll 
eine einheitliche Werbelinie durch das RAW geschaffen werden, mit der auch jüngere 
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Zielgruppen und Touristen angesprochen werden. Ziel ist eine Erhöhung der Besucher-
zahlen bei den Dulten von Montag bis Freitag. Dies ist zwingend notwendig, um sicher-
stellen zu können, dass ein Generationswechsel auf Seiten der Besucher gelingt, neues 
Stammpublikum gewonnen wird und die Dulten zukunftsfähig gemacht werden. Diese zu-
sätzlichen Kosten werden aufgrund der finanziellen Lage für das Jahr 2022 noch nicht 
eingeplant, müssen aber spätestens ab dem Jahr 2023 berücksichtigt werden. Hinzukom-
men wird voraussichtlich noch eine Übernahme der Maßnahmen, die bisher von Seiten 
des BLV über eine Werbekostenumlage, finanziert von den Beschickern, getragen wur-
den. Dies würde sich aufgrund des dann anzunehmenden Wegfalls der Werbekostenum-
lage für die Beschicker neutral auswirken. Bisher wurden ca. 10.000 € für Öffentlichkeits-
arbeit bzw. Werbung ausgegeben.

Ab 2023 werden Zusatzkosten in Höhe von mindestens ca. 40.000 € pro Jahr erwartet.

Das RAW ist als Grundsückseigentümer für die Instandhaltung und die Verkehrssicherung
des Mariahilfplatzes zuständig. Der Mariahilfplatz wird zunehmend unerlaubt für das Ab-
stellen von Fahrzeugen genutzt. Vorhandene Sperrpfosten und Schranken werden dabei 
beschädigt und die Platzoberfläche (wassergebundene Kiesdecke) durch Fahrzeuge auf-
gerissen. Dies erfordert einen erhöhten Reparatur und Instandhaltungsaufwand.

Die zusätzlichen Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 10.000 € pro Jahr

Die Sachkosten erhöhen sich durch die o.g. Zusatzkosten ab 2022 um 70.000 € und ab 
2023 insgesamt um ca. 110.000 €

Umlagekosten ca. 470.000 € 
Alle nicht direkt den Innenaufträgen zuordenbaren Kosten sind in Umlagen enthalten: 
Steuerungsumlage, Umlage der Gebäudekosten (Zins, Straßenunterhalt, Kanal) und Um-
lage Veranstaltungsbereich (Personalkosten, Leitungsumlage, Kosten für IT@M, Kalkula-
torische Kosten Bauhof Ganghoferstraße).

Für 2022 muss daher mit Gesamtkosten in Höhe von ca. 731,000 € und ab 2023 von ca. 
771.000 € kalkuliert werden.
Ausgehend von einer durchschnittlichen jährlichen Preissteigerung von 3 % bei den Sach-
kosten und den für 2022 geplanten Kosten gem. Art. 8 KAG (Umlagekosten, Steuerungs-
umlage, Umlage der Gebäudekosten, Umlage Veranstaltungsbereich einschließlich antei-
liger Personalkosten - ab 2023 jährlich um 3 % erhöht wegen Steigerungen z.B. wegen 
Tariferhöhungen, Kosten IT@M) stellen sich die Kosten für den Kalkulationszeitraum 
2022 - 2025, wie folgt dar (gerundet auf volle Tausend Euro):

2022 2023 2024 2025
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Kosten 731.000 € 771.000 € 794.000 € 817.000 €

Benutzungsgebühren

Durch die Pandemie ist viel Dienstleistungs-Personal in andere Branchen abgewandert. 
Die Personaldecke bei Aufbaufirmen ist knapp. Das führt zu höheren Stundensätzen. Aus 
dem Bauhof des RAW sind zwei Kollegen in andere Bereiche gewechselt. Die Stellen 
können wegen der Konsolidierungsvorgaben voraussichtlich nicht nachbesetzt werden. 
Es wird zunehmend schwierig, zusätzlich benötigtes Personal von Leiharbeitsfirmen zu 
bekommen.
Für den Auf- und Abbau des Christkindlmarkts 2021 konnte erstmals ein externer Dienst-
leister verpflichtet werden. Falls damit gute Erfahrungen gemacht werden können, wird 
überlegt, den Auf- und Abbau der städtischen Buden auch für Dulten und Oktoberfest an 
einen externen Dienstleister zu vergeben.
Es wird erwartet, dass bei einem Mehrjahresauftrag für alle Veranstaltungen günstigere 
Preise erzielt werden können. Mittelfristig könnten sich dadurch auch weitere Einspar-
möglichkeiten (weniger eigenes Personal, Verringerung des Fuhrparks) im Bauhofbereich
ergeben.

Für Auf- und Abbau sowie für die Instandhaltung der städtischen Verkaufsbuden mussten 
bisher jährlich insgesamt ca. 300.000 € aufgewendet werden. Die Buden werden bei allen
Veranstaltungen des Referats für Arbeit und Wirtschaft (Oktoberfest, Christkindlmarkt und
Dulten) eingesetzt. Es soll bei allen Veranstaltungen die gleiche Benutzungsgebühr erho-
ben werden, da Reparaturen oder Ersatzbeschaffungen (z.B. Planen) nicht einzelnen Ver-
anstaltungen zugeordnet werden können. Es wäre auch nicht vertretbar, für identische 
Verkaufsstände auf z.B. der Dult eine andere Benutzungsgebühr als auf dem Oktoberfest 
zu erheben, zumal einige Beschicker auf mehreren Veranstaltungen die gleichen Buden 
anmieten.
Der städtische Bauhof verfügt über Verkaufsbuden mit einer Frontlänge von insgesamt 
2.500 m.
Ein Frontmeter (FM) Bude verursachte bisher Kosten in Höhe von ca. 120 € (300.000 €: 
2.500 m = 120 €/FM).
Bei einem Auf- und Abbau durch einen externen Dienstleister müssen die Benutzungsge-
bühren neu berechnet werden. Dazu müssten die Leistungen 2022 ausgeschrieben wer-
den.Dies führt in der Tendenz zu Mehrkosten, die über die Benutzungsgebühren abgebil-
det werden müssen (siehe 2.3.2), gleichzeitig aber zu einer Entlastung bei Standgebüh-
ren führen.

Zum jetzigen Zeitpunkt können hier noch keine belastbaren Zahlen genannt werden, so-
dass für die kommenden Jahre mit den bisherigen Kosten kalkuliert werden müsste.
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2.3.2 Erlöse

Mit den derzeit gültigen Gebührensätzen werden mit den drei Dulten jährlich Standge-
bühren in Höhe von 438.000 € eingenommen.

Die derzeitigen Benutzungsgebühren (vgl. aber oben) von 120 € ergeben Einnahmen 
bei den der Dulten in Höhe von ca. 190.000 € (1.580 FM x 120 € = 189.600 €.)

Nach dem Planungsstand 2022 werden für die drei Dulten rund 650.000 € p.a. an Einnah-
men erzielt.

Standgebühren (lt. bestehender 
Gebührensatzung)

438.000 €

Benutzungsgebühren (für Buden) 190.000 €

Sonstiges 22.000 €

Gesamt 650.000 €

2.3.3 Gegenüberstellung Erlöse/ Kosten 2022 - 2025

2022 2023 2024 2025

Erlöse 650.000 € 650.000 € 650.000 € 650.000 €

Kosten 731.000 € 771.000 € 794.000 € 817.000 €

Unterdeckung -81.000 € -121.000 € -144.000 € 167.000 €

Deckungsgrad 88,92% 84,31% 81,86% 79,56%

2.4 Erforderliche Gebührenerhöhung für den Kalkulationszeitraum 2022 – 2025

Nach Art 8 Abs. 2 KAG sollen die Gebühren die nach den betriebswirtschaftlichen Grund-
sätzen ansatzfähigen Kosten decken.
Hierzu wäre die nachfolgend dargestellte Gebührenerhöhung erforderlich.
Die Berechnung soll darstellen, welche Gebührenerhöhung nach jetzigem Stand zur Kost-
endeckung erforderlich wäre.
Wie unter Ziff. 4. dargestellt kann es aber noch signifikante Änderungen in 2022 geben. 
Daher wird vorgeschlagen die Kosten und Erlöse 2022 nochmal zu überprüfen und dann 
dem Stadtrat eine Gebührenänderung ab 2023 mit belastbareren Zahlen vorzulegen.
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Standgebühren

Über die Standgebühren müssen alle übrigen Kosten der Veranstaltungen, die nicht den 
Verkaufsbuden zugerechnet werden können, abgedeckt werden. 

Der Bedarf stellt sich wie folgt dar:

2022 2023 2024 2025

Gesamtkosten 731.000 € 771.000 € 794.000 € 817.000 €

- Benutzungsgebühr -190.000 € -190.000 € -190.000 € -190.000 €

erforderliche 
Standgebühren

541.000 € 581.000 € 604.000 € 627.000 €

Für die Jahre 2022 bis 2025 würde sich daraus ein durchschnittlicher Standgeldbedarf 
von jährlich 588.250 € ((541.000 € + 581.000 € + 604.000 € + 627.000 €) / 4 Jahre) er-
rechnen.

Je Auer Dult berechnet sich damit ein Standgeldbedarf in Höhe von 196.083 € 
(588.250 € / 3 Dulten).
Ausgangspunkt für eine Kalkulation der Standgebühren für die Auer Dulten ist der Flä-
chenverbrauch in Quadratmetern. Dieser Bedarf muss auf die unterschiedlichen Ge-
schäftssparten entsprechend dem Ausmaß der Benutzung der Marktfläche verteilt wer-
den. Je Dult werden derzeit Verkaufsflächen von 7.772,50 Quadratmeter an die verschie-
denen Beschicker vermietet. 

Die Differenzierung bei den Warengattungen erfolgt über ein Faktorensystem (Äquiva-
lenzziffern). Den dulttypischen Warengattungen, die das eigentlich prägende Element der 
Veranstaltungen darstellen, wird dabei ein niedriger Faktor zugeordnet. Die Stände mit 
Speisen und Getränken erhalten wegen höherem Aufwand für den Veranstalter im Hin-
blick auf Abfallaufkommen, Platzsanierung, Reinigung, Nutzung des Abwassernetzes usw.
höhere Zuschläge (= Faktoren). Durch die Multiplikation der Quadratmeter der Geschäfte 
mit den Faktoren ergaben sich Recheneinheiten. Teilt man den Kostenbedarf von 196083 
€ durch die Recheneinheiten (14.736 RE) errechnet sich ein Preis von 13,31 € pro Re-
cheneinheit, aufgerundet 13,50 € (dieser lag bisher bei 9,50 €), und somit eine Ge-
bührensteigerung von ca. 42 %. Über die Standgebühren müssen alle übrigen Kosten 
der Veranstaltungen, die nicht den Verkaufsbuden zugerechnet werden können, abge-
deckt werden. 
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3. Kosten- und Erlössituation Christkindlmarkt

3.1 Kosten und Erlöse im Kalkulationszeitraum 2017 – 2020

Im vergangenen Kalkulationszeitraum ergeben sich folgende Kosten und Erlöse:

Damit kann im Kalkulationszeitraum eine voraussichtliche Überdeckung in Höhe von rund 
114.000 € erreicht werden. Da trotz Ausfalls des Christkindlmarkts über den gesamten 
Kalkulationszeitraum hinweg gleichwohl eine Überdeckung erreicht werden konnte, gab 
es keine den Dulten entsprechende Regelung, wonach ein strukturelles Defizit von Seiten
der LHM zu tragen gewesen wäre.

3.2. Kosten und Erlöse 2021

Geänderte Kosten und Erlöse beim Christkindlmarkt 2021 aufgrund der Corona-Pande-
mie und der kurzfristigen Absage:

Plan 2021
(Stand Schlussabgleich)

Veränderungen Hochrechnung 2021 (ge-
schätzt, da noch nicht alle 
Kosten, die durch die Ab-
sage entstanden sind, ab-
gerechnet sind)

Sachkosten geplant
(zahlungswirksam)

404.720 € 0 € 300.000 €

Zusatzkosten aufgrund 
Corona-Vorschriften u. 
Verlängerung
(zahlungswirksam)

350.000 € 
(zahlungswirksam)

0 €

Umlagen 
(nicht zahlungswirksam)

467.500 € 0 € 467.500 €

Erlöse (zahlungswirksam)

Mindeststandgeld

803.000 €

480.000 € 60.000 €

0 €

0 €

2017 2018 2019 2020

Sachkosten 234.683,37 251.179,52 331.986,33 50.555,56
Umlagen 433.959,23 541.081,47 420.736,83 453.449,14

Gesamt Ausgaben 668.642,60 792.260,99 752.723,16 504.004,70

Erlöse 855.478,16 778.652,96 822.114,94 375.419,95

Überd./Unterdeck 186.835,56 -13.608,03 69.391,78 -128.584,75
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Benutzungsgebühren

Standgebühren für Ver-
längerung
(ca. 75 % der Stände Verlänge-
rung bis 09.01.2022)

Umsatzpacht 2020
(durch die Absage 2020 keine 
Einnahmen aus der Umsatz-
pacht)

50.000 €

273.000 €

0 €

180.000 €

-273.000 €

0 €

0 €

0 €

Über-/Unterdeckung - 69.220 €  - 767.500 €

Die Einnahmen aus der Umsatzpacht können jeweils erst im darauf folgenden Kalender-
jahr abgerechnet und gebucht werden. Die Umsatzpachteinnahmen aus dem Christkindl-
markt 2019 in Höhe von 375.000 € wurden dementsprechend im Jahr 2020 gebucht. Da 
im Jahr 2020 der Christkindlmarkt abgesagt werden musste, können im Jahr 2021 keine 
Umsatzpachteinnahmen angesetzt werden (siehe Tabelle oben). 

Insgesamt ergibt sich für die kostenrechnende Einrichtung somit ein Defizit in Höhe von 
ca. -767.500 € (zahlungswirksam und nicht zahlungswirksam). 

Die Finanzierung der zahlungswirksamen Kosten kann für den Christkindlmarkt 2021 
durch Überschüsse aus den Vorjahren finanziert werden. Aus den Vorjahren bestehen 
Überschüsse für den Christkindlmarkt in Höhe von 672.000 € 

Beihilfeantrag
Zur Verbesserung der Einnahmesituation wurde am 08.03.2021 ein Antrag auf Dezember-
hilfe nach der Bundesregelung für Kleinbeihilfen 2020 gestellt. Danach hätte das RAW für
die ausgefallene Veranstaltung eine Beihilfe in Höhe von ca. 675.000 € erwarten können.
Zum 25.06.2021 wurden die Bundesregeln für Kleinbeihilfen 2020 nachträglich geändert.
Demzufolge musste der Beihilfeantrag entsprechend der Regelungen zum Schadensaus-
gleich umgestellt werden. Erstattungsfähig waren hier nicht die entgangenen Einnahmen 
sondern nur noch der in der Buchhaltung nachgewiesene Schaden. Da der Christkindl-
markt 2020 ausgefallen ist, konnte nur noch ein Betrag in Höhe von 44.942 € geltend ge-
macht werden. Der endgültige Bescheid liegt noch nicht vor. Das RAW wird weiterhin al-
les versuchen, um entsprechende Ausgleichsregelungen in Anspruch nehmen zu können.

3.3 Kosten und Erlöse im Kalkulationszeitraum 2022 – 2025 

3.3.1 Kosten
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Für die Durchführung des Christkindlmarkts im Jahr 2022 muss derzeit mit geplanten Kos-
ten von insgesamt ca. 1.041.000 € gerechnet werden. Diese beinhalten:

Sachkosten (einschl. ILV): (416.000 € lt. Auswertung SAP + 185.000 € Zusatzkosten ab 
2022) = 601.000 €
Die Primärkosten betragen lt. Auswertung aus SAP ca. 404.000 €. Darin enthalten sind 
die zahlungswirksamen Kosten für Sicherheitsmaßnahmen, für die Müllentsorgung und 
Reinigung des Marktgeländes, für Aushilfskräfte beim Auf- und Abbau, für Werbung sowie
für sonstige betriebliche Aufwendungen (z.B. Fuhrleistungen, Wasserversorgung, Strom-
kosten).

Eine Verlängerung des Christkindlmarkts auf die Zeit nach Weihnachten wurde hierbei 
nicht berücksichtigt.
Die Pandemie hat zusätzliche Schutz und Hygienemaßnahmen erforderlich gemacht, die 
auch 2022 Mehrkosten verursachen werden. Grund sind die stark gestiegenen Kosten für
Bewachungspersonal und die Kontrolle der Schutz und Hygienemaßnahmen.

Es werden Zusatzkosten für Bewachung in Höhe von ca. 130.000 € pro Jahr erwartet.

Für das Musikprogramm vom Rathausbalkon soll ein neues Konzept entwickelt werden, 
das auch internationale Chöre und Musiker stärker berücksichtigt und an eher ruhigeren 
Tagen zusätzliches Publikum und jüngere Besuchergruppen anlockt. Mit der Konzepter-
stellung und Durchführung soll eine Agentur beauftragt werden.
Der Kostenansatz beträgt hierfür 25.000 € pro Jahr.
Das RAW will die Werbung und das Rahmenprogramm für den Christkindlmarkt zeitge-
mäß gestalten. Vor allem die Internetseiten (Informationen über Beschicker und Online-
Shops) sowie Social Media Kanäle sollen verstärkt eingebunden und Synergieeffekte mit 
der touristischen Werbung genutzt werden. Es soll eine einheitliche Werbelinie durch das 
RAW geschaffen werden, mit der auch jüngere Zielgruppen und Touristen angesprochen 
werden. Ziel ist eine Erhöhung der Besucherzahlen von Montag bis Freitag. Bisher wur-
den ca. 5000 € ausgegeben.

Es werden Zusatzkosten in Höhe von ca. 30.000 € pro Jahr erwartet.

Insgesamt ergeben sich durch die o.g. Maßnahmen zusätzliche Sachkosten in Höhe von 
185.000 € 

Umlagekosten:ca. 440.000 €
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Alle nicht direkt den Innenaufträgen zuordenbaren Kosten sind in Umlagen enthalten: 
Steuerungsumlage, Umlage der Gebäudekosten (Zins, Straßenunterhalt, Kanal) und Um-
lage Veranstaltungsbereich (Personalkosten, Leitungsumlage, Kosten für IT@M, Kalkula-
torische Kosten Bauhof Ganghoferstraße). 

Ausgehend von einer durchschnittlichen jährlichen Preissteigerung von 3 % bei den Sach-
kosten und den für 2022 geplanten Kosten gem. Art. 8 KAG (Umlagekosten entsprechen 
Steuerungsumlage, Umlage der Gebäudekosten, Umlage Veranstaltungsbereich ein-
schließlich anteiliger Personalkosten - ab 2022 jährlich um 3 % erhöht wegen Steigerun-
gen z.B. wg. Tariferhöhungen und IT@M Kosten) stellen sich die Kosten für den Kalkulati-
onszeitraum 2022 - 2025, wie folgt dar (gerundet auf volle Tausend Euro):

2022 2023 2024 2025

Kosten 1.041.000 € 1.072.000 € 1.104.000 € 1.138.000 €

3.3.2 Erlöse 2022

Nach dem Planungsstand 2022 werden für den Christkindlmarkt Einnahmen von rund 
800.000 € erwartet. 

Benutzungsgebühren für alle Veranstaltungen

Auf die Ausführungen unter 2.2.2 wird Bezug genommen. 
Bisher wird analog zu den Dulten eine Benutzungsgebühr in Höhe von 120 € pro Front-
meter Bude berechnet. 
Auf dem Christkindlmarkt werden ca. 420 Frontmeter Buden eingesetzt. Mit dem bisheri-
gen Mietsatz von 120 € können daher Benutzungsgebühren in Höhe von 50.000 € jährlich
erzielt werden.

3.3.3 Gegenüberstellung Erlöse/ Kosten 2022 – 2025

Nach der Detailplanung für 2022 ergeben sich für den Kalkulationszeitraum mit der bishe-
rigen Gebührengestaltung hochgerechnet folgende Zahlen:

2022 2023 2024 2025

Erlöse aus Umsatz-
pachteinnahmen 
(durch Ausfall ChrM 
2021 nur Mindest-

530.000 € 750.000 € 750.000 € 750.000 €



Seite 13

standgelder in 2022)

Benutzungsgebühr 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €

Erlöse Gesamt 580.000 € 800.000 € 800.000 € 800.000 €

Kosten 1.041.000 € 1.072.000 € 1.104.000 € 1.138.000 €

Über-/Unterd. -461.000 € -272.000 € -304.000 € -338.000 €

Deckungsgrad 55,71% 74,63% 72,46% 70.30%

Für die Jahre 2022 bis 2025 errechnet sich daraus eine Unterdeckung von 1.375.000 € 
(461.000 € + 272.000 € + 304.000 € + 338.000 € = 1.375.000 €)

3.4 Erforderliche Gebührenerhöhung für den Kalkulationszeitraum 2022 – 2025

Nach Art 8 Abs. 2 KAG sollen die Gebühren die nach den betriebswirtschaftlichen Grund-
sätzen ansatzfähigen Kosten decken.

Hierzu wäre die nachfolgend dargestellte Gebührenerhöhung erforderlich.
Die Berechnung soll darstellen, welche Gebührenerhöhung nach jetzigem Stand zur Kost-
endeckung erforderlich wäre.
Wie unter Ziff. 4. dargestellt kann es aber noch signifikante Änderungen in 2022 geben. 
Daher wird vorgeschlagen die Kosten und Erlöse 2022 nochmal zu überprüfen und dann 
dem Stadtrat eine Gebührenänderung ab 2023 mit belastbareren Zahlen vorzulegen.

Wie bisher, sollen auch künftig alle Beschicker eine Umsatzpacht bezahlen. Hierfür wur-
den bisher 10 % der Nettoumsätze für die Stände mit Speisen und Getränken und 5 % 
der Nettoumsätze für alle übrigen Stände berechnet. Es wird vorgeschlagen die bisheri-
gen Mindeststandgebühren beizubehalten und den zusätzlichen Finanzbedarf durch eine 
Erhöhung der Umsatzpacht zu decken. Dadurch würden nur die Beschicker, die entspre-
chend gute Umsatzchancen haben, belastet. 

In den Erlösen aus der Umsatzpacht in Höhe von jährlich ca. 750.000 € sind die Mindest-
standgelder in Höhe von ca. 528.000 € enthalten.

Für die Jahre 2022 - 2025 errechnet sich nach der Tabelle unter 3.3.3 ein durchschnittli-
cher zusätzlicher Standgeldbedarf von jährlich rund 344.000 € (1.375.000 € / 4 Jahre = 
343.750 €).

Damit sind zur Kostendeckung jährliche Erlöse in Höhe von (bisherige Einnahmen 
800.000 € + zusätzlich benötigte Einnahmen 344.000 € =)
ca. 1.144.000 € erforderlich.
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Für eine Deckung müssen Einnahmen aus der Umsatzpacht in Höhe von 1.094.000 € 
(Bedarf ca. 1.144.000 € abzüglich Benutzungsgebühr ca. 50.000 € ) erzielt werden.

Zur Finanzierung wäre folgende Erhöhung der Umsatzpacht erforderlich:

Die Beschicker mit Speisen und Getränken konnten 2019 Umsätze in Höhe von ca. 
6.240.000 € erzielen. Bei einer Umsatzpacht in Höhe von 14 % könnten Standgeldeinnah-
men in Höhe von ca. 873.000 € erzielt werden.

Die übrigen Stände mit Warenverkauf konnten 2019 Umsätze in Höhe von ca. 4.350.000 
€ erzielen. Bei einer Umsatzpacht in Höhe von 7 % könnten Standgeldeinnahmen in Höhe
von ca. 304.500 € erzielt werden. Da hier durchwegs niedrigere Umsätze erzielt werden 
und etwa die Hälfte der Beschicker nur das Mindeststandgeld zahlen scheint eine mode-
rate Anhebung von 2 % ausreichend.

Die Gesamteinnahmen in Höhe von ca. 1.177.500 € würden die Gesamtkosten in Höhe 
von 1.144.000 € decken. Die Erhöhung sollte nicht zu knapp kalkuliert sein, da ungewiss 
ist, ob die guten Umsätze von 2019 sofort wieder erreicht werden können.
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4. Vorschlag für 2022 für Dulten und Christkindlmarkt

Für 2022 ist noch nicht absehbar, ob durch die Corona-Pandemie noch Einschränkungen 
bei den Veranstaltungen erforderlich sein werden. Die Beschicker wurden durch den Aus-
fall vieler Marktveranstaltungen stark belastet und mussten ihre Rücklagen angreifen. 
Auch bei einem zu erwartenden Wegfall von Corona-Maßnahmen ab 2022 muss mit 
Mehrkosten gerechnet werden, da Dienstleistungen vor allem im Bewachungsgewerbe 
und bei Veranstaltungstechnik, bedingt durch Personalmangel und Lieferengpässe, er-
heblich teurer geworden sind. Die erwarteten Mehrkosten (siehe oben) müssen in die Kal-
kulation aufgenommen werden.

Im Jahr 2022 werden voraussichtlich belastbare Zahlen für eine realistische Kalkulation 
vorliegen. Der Personalmangel bei den Dienstleistern könnte sich ab 2023 auch wieder 
verringern, wenn geringfügig Beschäftigte die in andere Bereiche ausgewichen sind, hof-
fentlich wieder zur Verfügung stehen. Auch mögliche Einsparpotentiale könnten noch ge-
prüft werden, insbesondere im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit sowie bei den Kosten für 
Personal und Bauhof.

Schließlich steht für das Jahr 2022 eine Stabilisierung des Besucheraufkommens zu er-
warten, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Höhe der Umsatzpachteinnahmen auf 
dem Christkindlmarkt.

Für beide Veranstaltungen:
Nachdem die zahlungswirksamen Kosten durch die Einnahmen gedeckt werden können, 
wird vorgeschlagen, den Kalkulationszeitraum um ein weiteres Jahr auf 2023 – 
2026 zu verschieben und für 2022 noch die bestehende Gebührensatzung anzuwen-
den. 
Eine dann gegebenenfalls erforderliche Gebührenerhöhung könnte ab 2023 jeden-
falls voraussichtlich wesentlich moderater ausfallen. 

Bei den Dulten:
Das strukturelle Defizit (nicht zahlungswirksam im Haushalt des RAW) für die Dul-
ten 2022 (derzeit erwartet ca. 81.000 €, siehe Tabelle unter 2.3.3) müsste dann aller-
dings, wie bereits 2021 seitens der LHM getragen werden, als Beitrag zu den traditi-
onellen Brauchtumsveranstaltungen.
Dann muss keine Umlegung dieses Defizits auf die Standgebühren der Folgejahre 
erfolgen und es ist für die Neuberechnung von einer „schwarzen Null“„ auszuge-
hen.

Beim Christkindlmarkt:
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Aufgrund der Sondersituation, dass die Einnahmen aus der Umsatzpacht beim Christ-
kindlmarkt sich erst bei der Kalkulation für das Folgejahr niederschlagen, ist bereits jetzt 
ein massives Defizit beim Christkindlmarkt 2022 abzusehen. Dem kann nur dann begeg-
net werden, wenn aus den noch bestehenden Überschüssen nur die zahlungswirksamen 
Kosten 2021 bezahlt, die Umlagekosten in voller Höhe von der LHM getragen werden 
(nicht zahlungswirksam im Haushalt des RAW). Dadurch verbleiben noch Überschüsse 
zum Ausgleich zahlungswirksamer Kosten in 2022. Die 2022 anfallenden Umlagekosten 
müssten ebenso als strukturelles Defizit (nicht zahlungswirksam im Haushalt des RAW) 
seitens der LHM getragen werden, als Beitrag zu der traditionellen Brauchtumsveranstal-
tung. 
Es wird daher vorgeschlagen, dass Umlagekosten für die Christkindlmärkte 2021 
und 2022 (derzeit erwartbar in 467.000 € 2021 sowie 440.000 € in 2022) in voller 
Höhe als strukturelles Defizit seitens der LHM getragen werden.

Damit wird auch dem Anliegen entsprochen, die Kosten für den ausgefallenen 
Christkindlmarkt 2021 nicht über die Beschicker zu refinanzieren, entsprochen.

Die Überschüsse zur Begleichung der zahlungswirksamen Kosten bestehen in Über-
schüssen aus den Vorjahren iHv ca. 672.000 € sowie ca. 45.000 € aus einer Kleinbeihilfe 
für den ausgefallenen Markt 2020, insgesamt also ca. 717.000 €. Das RAW wird alles 
versuchen, überregionale Hilfen als Veranstalter zu beantragen, um in den Vorteil 
möglicher Erstattungen zu kommen und diese Summe noch zu erhöhen.

Es wird erwartet, dass ab 2023 wieder normale Rahmenbedingungen für Märkte beste-
hen. Für den Kalkulationszeitraum 2023 – 2026 sollen die Standgebühren für Dulten und 
Christkindlmarkt wieder kostendeckend kalkuliert werden. Der Stadtrat wird dann erneut 
mit einem konkreten Vorschlag zur Anpassung der Dult- und Christkindlmarktgebühren-
satzung befasst. Bis dahin wird das Referat für Arbeit und Wirtschaft sämtlich Möglichkei-
ten für Einsparungen prüfen und umsetzen.

5. Abrechnung der umsatzabhängigen Standgebühr

Seit Einführung der Umsatzpacht mussten die Betroffenen nach dem Christkindlmarkt 
eine Abrechnung beim Veranstalter vorlegen, die eine wochenweise Aufschlüsselung der 
Umsätze, bestätigt vom Steuerberater enthält.
Jedes Wirtschaftsunternehmen, auch die Schaustellerbetriebe, die zur sogenannten Bar-
zahlungsbranche gehören, sind zu einer ordnungsgemäßen Buchführung verpflichtet. Die 
Tagesgesamteinnahmen müssen täglich aufgezeichnet werden. 



Seite 17

Für den Christkindlmarkt 2019 wurde erstmals ein Wirtschaftsprüfer mit einer stichproben-
artigen Überprüfung der gemeldeten Umsätze beauftragt. Dazu wurden aus allen Ge-
schäftssparten 12 Betriebe ausgewählt, deren Einkaufsbelege und Buchhaltung einge-
hend überprüft wurde. Der Wirtschaftsprüfer unterzog die Abrechnungen zusätzlich einer 
Plausibilitätsprüfung. Die Prüfung ergab, dass korrekt abgerechnet wurde. Kleinere Feh-
ler, durch Zahlendreher oder falscher Zuordnung, wurden berichtigt und entstandene Dif-
ferenzen nach verrechnet.
Dieses Kontrollinstrument hat sich bewährt und soll künftig fortgesetzt werden.

Anhörungsrechte eines Bezirksausschusses sind nicht gegeben.

Die Sitzungsvorlage ist mit der Stadtkämmerei abgestimmt. Entsprechend deren Stellung-
nahme (Anlage4) werden in dieser Vorlage nur die Anträge hinsichtlich der Tragung der 
nichts-zahlungswirksamen Kosten vorgeschlagen, denen seitens der Stadtkämmerei zu-
gestimmt wurde.

Der Korreferent des Referates für Arbeit und Wirtschaft, Herr Stadtrat Manuel Pretzl, und 
die Verwaltungsbeirätin für den Bereich Veranstaltungen, Frau Stadträtin Anja Berger, ha-
ben jeweils einen Abdruck der Sitzungsvorlage erhalten.

II. Antrag des Referenten

1. Vom Vortrag wird Kenntnis genommen. Für 2022 soll keine Neuberechnung der Dult- 
und Christkindlmarktgebühren erfolgen, da auch in diesem Jahr wegen der Corona-
Pandemie noch keine Planungssicherheit besteht.

2. Der Übernahme eines strukturellen Defizits (nicht zahlungswirksam im Haushalt des 
RAW) für 2022 in (derzeit erwartet in Höhe von 81.000 €) für die Dulten und in Höhe 
der vollen Umlagekosten für die Christkindlmärkte 2021 und 2022 (derzeit erwartbar 
467.000 € in 2021 sowie 440.000 € in 2022) durch die LHM als Beitrag zu den traditio-
nellen Brauchtumsveranstaltungen wird zugestimmt.

3. Die Anträge Nr. 20-26 / A 02115 vom 12.11.2021 und 20-26 / A 02123 vom 15.11.2021
von Herrn StR Manuel Pretzl und Herrn StR Thomas Schmid sind hiermit geschäfts-
ordnungsgemäß erledigt.

4. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.
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III. Beschluss
nach Antrag.

Die endgültige Beschlussfassung über den Beratungsgegenstand obliegt der Vollver-
sammlung des Stadtrates.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der/Die Vorsitzende Der Referent

Ober-/Bürgermeister/-in
ea. Stadtrat/-rätin

Clemens Baumgärtner
Berufsm. StR

IV. Abdruck von I. mit III.
über Stadtratsprotokolle (D-II/V-SP)
an das Direktorium – Dokumentationsstelle (2x)
an die Stadtkämmerei
an das Revisionsamt
z.K.

V. Wv. RAW - FB 6
zur weiteren Veranlassung.

Zu V.
1. Die Übereinstimmung des vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift 

wird bestätigt.

2. A  n   d  as Direktorium-Rechtsabteilung  
z.K.

Am 
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